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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 6-8 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil 

Lichterfelde erfolgten im Jahr 2012 faunistische Kartierungen. Diese sind mittlerweile veraltet 

und müssen aktualisiert werden. Eine teilweise Aktualisierung erfolgte im Jahr 2018. Gemäß 

Stellungnahme von SenUVK vom Januar 2021 wurden durch die teilweisen Aktualisierungen 

verschiedene Unklarheiten nicht ausgeräumt bzw. aufgeklärt. 

Die cds Wohnbau Berlin GmbH beauftragte daher eine erneute Kartierung der Brutvögel und 

Einschätzung der vorhandenen Fläche als Nahrungshabitat für Fledermäuse auf Grundlage 

der vorhandenen Kartierungsdaten. 

 

 

2 Untersuchungsgebiet und Planung 

Das Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich zwischen der Hildburghauser Straße und der 

Hochstraße im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde. Im Westen grenzen 

eine Kleingartenanlage sowie die S-Bahntrasse an. Angrenzende Grundstücke der 

Hildburghauser Straße sind durch eine gewerbliche Nutzung mit einem hohen 

Versiegelungsgrad geprägt. Entlang der nordöstlich verlaufenden Hochstraße dominiert 

Wohnbebauung. 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche wird durch einen dichten Robinienvorwald geprägt. 

Offenflächen sind an der östlichen und nordöstlichen Grenze der zur Bebauung 

vorgesehenen Fläche vorhanden. 

Mit dem Bebauungsplanentwurf 6-8 sollen im Bereich der unbebauten Freifläche die 

Voraussetzungen für die Realisierung der geplanten Entwicklung der Grundstücke 

Hildburghauser Straße 230 / 232 und Hochstraße 12, 12A, 12B als zusammenhängende 

Wohnbebauung aus Zweifamilien- und Reihenhäusern geschaffen werden.  

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche ist ca. 13.750 m² groß. Gemäß textlichen 

Festsetzungen werden ca. 1.050 m² entweder mit rankenden Pflanzen und 

Stauden/Sträuchern oder mit hochwachsenden Sträuchern und Laubbäumen bepflanzt. Alle 

Dächer werden begrünt, was eine Fläche von ca. 1.960 m² einnimmt. Die unversiegelten, zu 

begrünenden Flächen umfassen insgesamt ca. 6.875 m². 
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Abb. 1: Außenanlagenplan (ohne Maßstab) 

 

 

3 Fledermäuse 

Im Gebiet wurde gemäß Scharon 2018 ausschließlich die Zwergfledermaus festgestellt. Sie 

kam u. a. jagend im Gebiet vor, nutzte dabei den Bereich entlang der Bahnlinie und die 

angrenzenden beleuchteten Straßen. Die unbebaute Fläche wurde in die Jagdflüge mit 

einbezogen. Quartiere wurden im Umfeld vermutet, das Untersuchungsgebiet selbst bot kein 

Quartierpotenzial. Aufgrund der angrenzenden Kleingartenanlage geht Scharon nicht von 

einem Verlust als Nahrungshabitat aus. 

SenUVK geht in Ihrer Stellungnahme vom 08.01.2021 von einer Verschlechterung des 

Nahrungsangebotes aus: 

„Allein die Entfernung von über 10 000 qm Wald muss zwangsläufig zu einer 

Verschlechterung des Nahrungsangebotes führen. Die Schlussfolgerung in der Begründung 

und im Gutachten ist falsch.“ 

Es sind daher Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Verlust an Nahrungsflächen durch 

Maßnahmen auf der Fläche bzw. im Umfeld kompensiert werden kann. 

 

Quartiersnahe Nahrungshabitate sind während der Wochenstubenzeit zwingend erforderlich, 

da die Tiere zu dieser Zeit im Umfeld des Quartieres jagen. Der Annahme von Scharon 

2018, dass die Zwergfledermäuse aufgrund des reichen Angebotes an Nahrungsinsekten mit 
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sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Kleingärten jagen werden, wird weitestgehend 

gefolgt. Der Robinienvorwald stellt als Bestand mit dichtem Kronenschluss nur ein bedingt 

genutztes Jagdhabitat dar. Hier sind jagende Tiere entlang der Ränder und in den lichten 

Bereichen im Osten und Norden zu erwarten. Die zu bejagenden Randstrukturen und die 

lichten Offenbereiche/ durchjagbare Kronen entfallen mit der Rodung des Bestandes und 

stehen als Nahrungsfläche nicht mehr zur Verfügung. 

Da die Zwergfledermaus vor allem lineare Strukturen bejagt, kommt den randlichen 

Bepflanzungen an der westlichen und östlichen Grenze (Pflanzflächen A1 und A2) des 

Baugrundstücks eine besondere Bedeutung als lineare Jagdstrukturen zu. Vor allem am 

westlichen, möglichst auch am östlichen Rand sollten die Bestandsbäume als lineare 

Struktur auch während der Bauzeit erhalten bleiben. Eine Unterpflanzung ist im Anschluss 

mit gebietsheimischen Sträuchern und Laubbäumen vorzunehmen. Nach Umsetzung der 

Bebauung werden knapp 2.000 m² Dachflächen begrünt, die Außenanlagen mit einer Fläche 

von knapp 7.000 m² werden als Gartenbereiche gestaltet. Es ist davon auszugehen, dass 

diese Flächen die Funktion als Nahrungshabitat wieder übernehmen können, da die 

Zwergfledermaus sowohl warme Fassaden und Dachbereiche als auch Straßenlaternen, 

Bäume und Büsche im wendigen Flug ausdauernd bejagt. Bei der Begrünung sollten 

insbesondere Gehölzarten bevorzugt werden, die einen hohen Anteil nachtaktiver Insekten 

anlocken. Zu diesen Gehölzen gehören Pappeln, Weiden, Birken, Weißdorn, Schlehe, 

Schneeball, Hasel, Holunder und Wildrosen. Diese sind sowohl in den festgesetzten 

Pflanzflächen zu bevorzugen als auch als Empfehlung für die Gartenbereiche zu formulieren. 

 

 

4 Brutvögel 

Die Brutvögel wurden im Jahr 2021 in 7 Begehungen gemäß der üblichen 

Methodenstandards nach Südbeck et al. durch Ying Li erneut kartiert. 

Die Mängel des Altgutachtens, auf die in der Stellungnahme SenUVK vom 08.01.2021 

hingewiesen wurde, wurden behoben. Der Fitis, dessen verlustigen Reviere zu 

kompensieren waren, wurde im Jahr 2021 nicht nachgewiesen. 

Jedoch gilt die Kompensationspflicht auch für alle weiteren Brutvogelarten, deren Reviere 

durch die geplante Bebauung verloren gehen. 

Im Rahmen der Kartierung wurden im Bereich der unbebauten Fläche folgende Reviere 

sowie Neststandorte ermittelt: 

• Blaumeise, 2 Reviere 

• Kohlmeise, 1 Revier 

• Mönchsgrasmücke, 1 Revier 

• Nebelkrähe, 1 Revier 

• Zilpzalp, 1 Revier 

• Ringeltaube, 1 Revier, 1 Neststandort 

• Elster, 1 Neststandort 

Weitere Arten nutzen die Fläche als Nahrungshabitat, ließen sich im Gebiet aber nicht zur 

Brut nieder. 
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Ying Li formuliert Maßnahmen: 

• zur Vermeidung der Tötung von Frei-, Boden- Höhlen- und Nischenbrütern oder die 

Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 

• zur Schaffung von Lebensstätte für Höhlen- und Nischenbrüter 

• zur Neuschaffung von Nahrungs- und Nistplätzen für Frei- oder Bodenbrüter 

Diese sind zu berücksichtigen und in den städtebaulichen Vertrag bzw. den B-Plan zu 

übernehmen. 

 

Nicht abschließend sind die Aussagen zu den Maßnahmen für Freibrüter. Von der 

Baufeldfreimachung sind insbesondere Elster, Ringeltaube, Nebelkrähe, Mönchsgrasmücke 

und Zilpzalp betroffen. Um Brutmöglichkeiten für diese störungsunempfindlichen Arten nach 

Umsetzung der Baumaßnahme zu schaffen, sind auf dem Baugrundstück geeignete 

Vegetationsstrukturen mit einheimischen Bäumen und Sträuchern zur Förderung der Frei- 

oder Bodenbrüter zu entwickeln.  

Zur Durchgrünung des Gebietes ist auf die Ausführungen zu den Fledermäusen zu 

verweisen. Insbesondere der Erhalt von Bestandsbäumen an den westlichen und östlichen 

Außengrenzen (Pflanzflächen A1 und A2) kommt eine hohe Bedeutung zu. Die dort 

vorhandenen Bäume können von den Freibrütern nach Abschluss der Bautätigkeiten als 

Neststandort genutzt werden. Hiervon profitieren Elster, Ringeltaube und Nebelkrähe. 

Die Mönchsgrasmücke brütet in dichtem Busch- und Baumbestand auch innerhalb von 

Wohnbebauung. Sie bevorzugt in Städten Gärten und Parkanlagen, oft auch in Efeu, 

Brombeere oder Brennnessel (Südbeck et al.). Ein gut entwickelter Strauchbestand ist für die 

Art wichtig. Die Mönchsgrasmücke ist in Berlin ein regelmäßiger, häufiger Brutvogel mit 

stabilen Beständen im Langzeittrend und einer Zunahme im Kurzzeittrend. Sowohl die 

Pflanzflächen mit Baum-Strauchbestand und Rankpflanzen (hier beispielsweise Verwendung 

von Efeu) als auch die Nutzung der unbebauten Flächen als Gärten bieten der Art 

Möglichkeiten zur Ansiedlung. Nach temporärer Brutplatzaufgabe während der Bauzeit, kann 

von einer erneuten Ansiedlung ausgegangen werden. 

Auch der Zilpzalp brütet in Siedlungsbereichen, Gartenstädten, Parks und Friedhöfen bei 

Vorhandensein hoher Baumbestände und Bodenvegetation. Er legt sein Nest in krautiger 

Vegetation, in urbanen Biotopen oft 30-50 cm hoch oder bis 1 m in immergrüner Vegetation 

an. Der Zilpzalp ist in Berlin ein regelmäßiger, häufiger Brutvogel mit stabilen Beständen im 

Langzeittrend und einem stabilen Kurzzeittrend. Auch für den Zilpzalp ist nach Begrünung 

der Flächen von einer Ansiedlung in den Pflanzflächen oder Gärten auszugehen. 
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